
PA\857223DE.doc PE458.634v01-00

DE In Vielfalt geeint DE

EUROPÄISCHES PARLAMENT 2009 – 2014

Entwicklungsausschuss

2011/2023(INI)

11.5.2011

ENTWURF EINER 
STELLUNGNAHME
des Entwicklungsausschusses

für den Ausschuss für Umweltfragen, Volksgesundheit und 
Lebensmittelsicherheit

Auf dem Weg zu einer verstärkten europäischen Katastrophenabwehr: die 
Rolle von Katastrophenschutz und humanitärer Hilfe
(2011/2023(INI))

Verfasserin der Stellungnahme: Michèle Striffler



PE458.634v01-00 2/3 PA\857223DE.doc

DE

PA_NonLeg



PA\857223DE.doc 3/3 PE458.634v01-00

DE

VORSCHLÄGE

Der Entwicklungsausschuss ersucht den federführenden Ausschuss für Umweltfragen, 
Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit, folgende Vorschläge in seinen 
Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. bekräftigt erneut, dass die Europäische Union die humanitären Grundsätze (Menschlichkeit, 
Neutralität, Unparteilichkeit und Unabhängigkeit) im Hinblick darauf achten muss, dem 
humanitären Bedarf außerhalb der EU gerecht zu werden, und dass der Einsatz der 
Katastrophenschutzressourcen auf dem Bedarf basieren und die humanitäre Hilfe ergänzen 
und mit ihr kohärent sein muss; weist mit Nachdruck darauf hin, dass diese Grundsätze keinen 
dogmatischen Charakter haben, sondern auf Erwägungen der operativen Effizienz 
zurückgehen;

2. legt der Kommission nahe, das Amt der Vereinten Nationen für die Koordinierung 
humanitärer Angelegenheiten (OCHA) bei der Fortsetzung seiner Arbeit im Hinblick auf das 
Ziel zu unterstützen, einen gemeinsamen methodischen Rahmen für die Bedarfsermittlung in 
dem Bemühen um eine systematische Einbeziehung der lokalen Akteure, einschließlich der 
nichtstaatlichen Akteure, festzulegen;

3. betont, dass es wichtig ist, Kapazitäten für die Vorhaltung von Ressourcen für die 
Katastrophenabwehr aufzubauen, um die Schnelligkeit der Intervention der humanitären 
Organisationen im Katastrophenfall zu verbessern; stellt fest, dass durch die Schaffung von 
Lagern/Drehscheiben der Effizienz dieses Ansatzes hinsichtlich Schnelligkeit, Qualität und 
Kostenwirksamkeit Rechnung getragen wird, und ersucht die Kommission, ihre finanzielle 
Unterstützung in diesem Bereich aufrechtzuerhalten;

4. ist sich bewusst, dass der Einsatz von militärischen Ressourcen – Transport, Logistik, 
Sicherheit – zur Flankierung humanitärer Maßnahmen eine wesentliche Unterstützung, 
insbesondere bei Naturkatastrophen schweren Ausmaßes, darstellen kann; weist darauf hin, 
dass gemäß den Empfehlungen der Vereinten Nationen militärische Mittel nur in sehr 
wenigen, speziellen Fällen und als letzte Möglichkeit eingesetzt werden dürfen;

5. begrüßt den Vorschlag, dass ein Europäisches Notfallabwehrzentrum eingerichtet werden 
soll; fordert, dass präzise und transparente Regeln für die Zusammenarbeit und Koordinierung 
zwischen dem Europäischen Auswärtigen Dienst (EAD) und der Kommission eingeführt 
werden, wobei es darauf hinweist, dass die humanitäre Hilfe kein politisches Instrument der 
Krisenbewältigung ist;

6. bekräftigt erneut die zentrale Rolle, die das OCHA bei der Koordinierung der 
internationalen humanitären Maßnahmen wahrnimmt;

7. ersucht die Kommission, sich aktiv dafür einzusetzen, dass die Sichtbarkeit der vor Ort 
eingesetzten Ressourcen und Kapazitäten, insbesondere durch die Verwendung von EU-
Symbolen neben nationalen Symbolen, gewährleistet wird.


